
1203 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1132 der Beila
gen): ~undesgesetz über Privatrechtsstiftungen 
und Anderungen des Rechtspflegergesetzes, 
des Gerichtsgebührengesetzes, des Einkom
mensteuergesetzes, des Körperschaftsteuerge
setzes und des Erbschafts- und Schenkungs
steuergesetzes (Privatrechtsstiftungs gesetz 

PRSG) 

Dem Manko "eigennütziger~' Stiftungen in 
Österreich soll das Privatrechtsstiftungsgesetz be
gegnen. Die bisherige ausschließliche Genehmigung 
von Stiftungen zu gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken hatte einen Abfluß von Vermögen an 
ausländische Stiftungen zur Folge. Dem trägt nun 
die Schaffung einer juristischen Person der 
Privatrechtsstiftung, die sich weitgehend an den 
Strukturen der Handelsgesellschaft orientiert, 
Rechnung. 

Der Justizausschuß hat diese Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 1. Juli 1993 in Verhandlung 
genommen. An der sich an die Ausführungen der 
Berichterstatterin anschließenden Debatte beteilig
ten sich die Abgeordneten Dr. Michael G r a f f, Dr. 
Harald 0 f ne r, Dr. Elisabeth H I a va c und 
Walter R i e d I sowie der Bundesminister für Justiz 
Dr. Nikolaus M ich ale k. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berucksichtigung eines Abänderungsan
trages der Abgeordneten Dr. Michael G r a f fund 
Dr. Elisabeth H I a va c in der diesem Bericht 
beigedruckten Fassung einstimmig angenommen. 
Zu den im Ausschuß vorgenommenen Änderungen 
ist folgendes zu bemerken: 

1. Der Titel des Gesetzes ist mit "Privatstiftungs
gesetz" kürzer und weniger schwerfällig als 
"Privatrechtsstiftungsgesetz". Diese Änderung des 

Gesetzestitels zieht zahlreiche Änderungen im 
Gesetzestext nach sich ("Privatstiftung" statt 
"Privatrechtsstiftung") . 

2. Die kompetenzrechtliche Situation soll zeit
gleich in einem größeren Zl,lsammenhang im 
Vedassungsausschuß behandelt werden. Daher 
kann die Vedassungsbestimmung des Art. I entfal
len. 

3. In Art. I § 2 (Name) kann die Wendung 
("zumindest durch einen Zusatz") entfallen. Der 
Hinweis auf den Zusatz im Namen einer juristi
schen Person fehlt auch im Firmenrecht und ist als 
bloße Erläuterung im Gesetzestext entbehrlich. 

4. Der letzte Halbsatz des Art. I § 15 Abs. 1, 
wonach dem Stiftungsvorstand ein zur berufsmäßi
gen Parteienvertretung befugtes Mitglied angehö
ren muß, hat im Ausschuß keine Mehrheit 
gefunden. 

5. Mit Art. I § 41 wurde eine dem § 255 
Aktiengesetz 1965 und dem § 122 Abs. 1 GmbHG 
entsprechende Strafbestimmung für die V erschwei
gung oder die unrichtige Wiedergabe erheblicher 
Umstände über die Verhältnisse der Privatstiftung 
eingefügt. . 

6. Die ausdrückliche Anführung der Privatstif
tung im Firmenbuchgesetz dient der Rechtsklarheit. 

7. Bei bestimmten älteren, noch nicht der 
Kapitalertragsteuerpflicht unterliegenden W ertpa
pieren kann bis zum 30. Juni 1993 erklärt werden, 
daß von den Zinserträgen Kapitalertragsteuer 
abgezogen wird. Damit können die Wirkungen der 

. Endbesteuerung ausgelöst werden. Zur Erleichte
rung des Eintritts in das neue System der 
Endbesteuerung soll diese Frist durch Art. V Z 10 
bis 31. Dezember 1993 erstreckt werden. 
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2 1203 der Beilagen 

8. Im übrigen handelt es sich um eine Bereinigung 
von Redaktionsversehen oder redaktionelle Verbes
serungen' 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der National-

Gabriele Binder 
Berichterstatterin 

rat wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set z - • ~ 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung I· 
erteilen. 

Wien, 1993 07 01 

Dr. Michael Graff 

Obmann 
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1203 der Beilagen 3 

., Bundesgesetz über Privatstiftungen und 
Anderungen des Firmenbuchgesetzes, des 
Rechtspflegergesetzes, des Gerichtsgebühren
gesetzes, des Einkommensteuergesetzes, des 
Körperschaftsteuergesetzes, des Erbschafts
und Schenkungssteuergesetzes und der Bundes-
abgabenordnung (Privatstiftungsgesetz-PSG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Privatstiftungsgesetz 

Begriff 

§ 1. (1) Die Privatstiftung im Sinn dieses 
Bundesgesetzes ist ein Rechtstiäger, dem vom 
Stifter ein Vermögen gewidmet ist, um durch dessen 
Nutzung, Verwaltung und Verwertung der Erfül
lung eines erlaubten, vom Stifter bestimmten 
Zwecks zu dienen; sie genießt Rechtspersönlichkeit 
und muß ihren Sitz im Inland haben. 

(2) Eine Privatstiftung darf nicht 
1. eine gewerbsmäßige Tätigkeit, die über eine 

bloßeNebentätigkeit hinausgeht, ausüben; 
2. die Geschäftsführung einer Handelsgesell

schaft übernehmen; 
3. persönlich haftender Gesellschafter einer 

Personengesellschaft des Handelsrechts oder 
einer eingetragenen Erwerbsgesellschaft sein. 

Name 

§ 2. Der Name einer Privatstiftung hat sich von 
allen im Firmenbuch eingetragenen Privatstiftungen 
deutlich zu unterscheiden; er darf nicht irreführend 
sein und muß das Wort "Privatsiiftung" ohne 
Abkürzung enthalten. 

Stifter, Zustiftung 

§ 3. (1) Stifter einer Privatstiftung können eine 
oder mehrere natürliche oder juristische Personen 
sein. Eine Privatstiftung von Todes wegen kann nur 
einen Stifter haben. 

(2) . Hat eine Privatstiftung mehrere Stifter, so 
können die dem Stifter zustehenden oder vorbehal
tenen Rechte nur von allen Stiftern gemeinsam 
ausgeübt werden, es sei denn, die Stiftungsurkunde 
sieht etwas anderes vor. 

(3) Rechte des Stifters, die Privatstiftung zu 
gestalten, gehen nicht auf die Rechtsnachfolger 
über. 

( 4 ) Wer einer Privatstiftung nach ihrer Entste
hung Vermögen widmet (Zustiftung), erlangt 
dadurch nicht die Stellung eines Stifters. 

Stiftungsvermögen 

§ 4. Der Privatstiftung muß ein Verniögen im 
Wert von mindestens einer Million Schilling 
gewidmet werden. 

Begünstigter 

§ 5. Begünstigter ist der in der Stiftungserklärung 
als solcher Bezeichnete. Ist der Begünstigte in der 
Stiftungserklärung nicht bezeichnet, so ist Begün
stigter, wer von der vom Stifter dazu berufenen 
Stelle (§ 9 Abs. 3 Z 3), sonst vom Stiftungsvorstand 
als solcher festgestellt worden ist. 

Letztbegünstigter 

§ 6. Letztbegünstigter ist derjenige, dem ein nach 
Abwicklung der Privatstiftung verbleibendes Ver
mögen zukommen soll. 

Errichtung und Entstehung einer Privatstiftung 

§ 7. (1) Die Privatstiftung wird durch eine 
Stiftungserklärung errichtet; sie entsteht mit der 
Eintragung in das Firmenbuch. 

(2) Für Handlungen im Namen der Privatstiftung 
vor der Eint.ragung in das Firmenbuch haften die 
Handelnden zur ungeteilten Hand. 
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4 1203 der Beilagen 

Privatstiftung von Todes wegen 

§ 8. (1) Die Privatstiftung von Todes wegen wird 
durch letztwillige Stiftungserklärung errichtet. 

(2) Liegt eine solche Stiftungserklärung vor, so ist 
der gegebenenfalls bestellte erste Stiftungsvorstand 
im Verlassenschaftsverfahren zu verständigen. 

(3) Ist die Eintragung der Privatstiftung in das 
Firmenbuch nicht in angemessener Frist zu 
erwarten, so ist auf Antrag oder von Amts wegen 
vom Gericht ein Stiftungskurator zu bestellen; 
dieser hat 

1. für das Entstehen der Privatstiftung Sorge zu 
tragen und erforderlichenfalls den ersten 
Stiftungsvorstand sowie den ersten Aufsichts
rat zu bestellen; 

2. bis zur Bestellung des Stiftungsvorstands . den 
Anspruch aus der Stiftungserklärung geltend 
zu machen und das gewidmete Vermögen zu 
verwalten. 

(4) Der Stiftungskurator ist vom Gericht zu 
entheben, sobald die Privatstiftung entstanden oder 
wenn ihre Entstehung unmöglich ist. 

(5) Der Stiftungskurator hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Barauslagen und· auf angemessene Entloh
nung seiner Mühewaltung. Diese Beträge bestimmt 
das Gericht. Gegen die Bestimmung kann Rekurs 
ergriffen werden, gegen die Entscheidung des 
Gerichts zweiter Instanz ist der Rekurs ausgeschlos
sen. Der Anspruch besteht gegen diePrivatstiftung 
und, wenn diese nicht entstanden ist, gegen den 
Rechtsnachfolger des Stifters. 

Stiftungserklärung 

§ 9. (1) Die Stiftungserklärung hat jedenfalls zu 
enthalten: 

1. die Widmung des Vermögens; 
2. den Stiftungszweck; 
3. die Bezeichnung des Begünstigten oder die 

Angabe einer Stelle, die den Begünstigten 
festzustellen hat; dies gilt nicht, soweit der 
Stiftungszweck auf Begünstigung der Allge
meinheit gerichtet ist; 

4. den Namen und den Sitz der Privatstiftungj 
5. den Namen sowie die für Zustellungen 

maßgebliche Anschrift des Stifters, bei natürli
chen Personen das Geburtsdatum, bei Rechts
trägern, die im Firmenbuch eingetragen sind, 
die Firmenbuchnummer; 

6. die Angabe, ob die Privatstiftung auf be
stimmte oder unbestimmte Zeit errichtet wird. 

(2) Die Stiftungserklärung kann darüber hinaus 
insbesondere enthalten: 

1. Regelungen über die Bestellung, Abberufung, 
Funktionsdauer und Vertretungsbefugnis des 
Stiftungsvorstands ; 

2. Regelungen über die Bestellung, Abberufung 
und Funktionsdauer des Stiftungsprüfers j 

3. Regelungen über die Bestimmung des Grün
dungsprüfers j 

4. die Einrichtung eines Aufsichtsrats oder 
weiterer Organe zur Wahrung des Stiftungs
zwecks (§ 14 Abs. 2) und die Benennung von 
Personen, denen besondere Aufgaben zu
kommen; 

5. im Fall der notwendigen oder sonst vorgese
henen Bestellung eines Aufsichtsrats Rege
lungen über dessen Bestellung, Abberufung 
und Funktionsdauer; 

6. Regelungen über die Änderung der Stiftungs
erklärung; 

7. die Angabe, daß eine Stiftungszusatzurkunde 
errichtet ist oder werden kann; 

8. den Vorbehalt des Widerrufs der Privatstif
tung (§ 34); 

9. Regelungen über Vergütungen der Stiftungs~ 
organe; 

10. die nähere Bestimmung des Begünstigten 
oder weiterer Begünstigter; 

11. die Festlegung eines Mindestvermögensstan
des, der durch Zuwendungen an Begünstigte 
nicht geschmälert werden darf; 

12. die Bestimmung eines Letztbegünstigten; 
13. Regelungen über die innere Ordnung von 

kollegialen Stiftungsorganen ; 
14. die Widmung und Angabe eines weiteren, das 

Mindestvermögen (§ 4) übersteigenden Stif
tungsvermögens. 

Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde 

§ 10. (1) Die Stiftungserklärung ist zu beurkun
den (Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde). 

(2) Enthält die Stiftungsurkunde die Angabe, daß 
eine Stiftungs zusatz urkunde errichtet ist oder 
werden kann (§ 9 Abs. 2 Z 6), so können über § 9 
Abs. 1 hinausgehende Regelungen, ausgenommen 
eine Regelung gemäß§ 9 Abs. 2 Z 1 bis 8, in einer 
Zusatzurkunde beurkundet werden. Die Stiftungs
zusatzurkunde ist dem Firmenbuchgericht nicht 
vorzulegen. 

Gründungsprüfung 

. §11. (1) Wird das Mindestvermögen nicht in 
Geld inländischer Währung aufgebracht, so ist zu 
prüfen, ob das gewidmete Vermögen den Wert des 
Mindestvermögens erreicht. - , 

(2) Der Gründungsprüfer ist vom Gericht zu 
bestellen. § 20 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß. 

(3) Der Prüfungsbericht ist dem Stifter und dem 
St.iftungsvorstand vorzulegen. Über Meinungsver
schiedenheiten zwischen dem Gründungsprüfer und 
dem Stiftungsvorstand entscheidet auf Antrag des 
Stiftungsvorstands oder des Gründungsprüfers das 
Gericht. 
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(4) Der Gründungsprüfer hat Anspruch auf 
Ersatz seiner Barauslagen und auf angemessene 
Entlohnung seiner Mühewaltung. Im übrigen ist 
§ 27 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 anzuwenden. Der 
Anspruch besteht gegen die Privatstiftung und, 
wenn diese nicht entstanden ist, gegen den Stifter. 

Anmeldung zum Firmenbuch 

§ 12. (1) Die Privatstiftung ist vom ersten 
Stiftungsvorstand zur Eintragung in das Firmen" 
buch anzumelden. 

(2) Mit der Anmeldung zur Eintragung sind 
vorzulegen: 

1. die Stiftungsurkunde in öffentlich beglaubig
ter Abschrift; 

2. die öffentlich beglaubigte Erklärung sämtli
cher Mitglieder des Stiftungsvorstands, daß 
sich das Stiftungsvermögen in ihrer freien 
Verfügung befindet; 

3. hinsichtlich des gewidmeten Geldbetrages die 
. Bestätigung einer Bank mit Sitz im Inland oder 
der Österreichischen Postsparkasse, daß der 
Geldbetrag auf ein Konto der Privatstiftung 
oder des Stiftungsvorstands eingezahlt ist und 
zu dessen freien Verfügung steht; 

4. der Prüfungsbericht des Griindungsprüfers, 
wenn das Mindestvermögen nicht in Geld 
inländischer Währung aufgebracht ist. 

Eintragung in das Firmenbuch 

§ 13. (1) Privatstiftungen sind in das Firmenbuch 
emzutragen. 

(2) Örtlich zuständig ist jenes Gericht (§ 120 
Abs. 1 Z 1 JN), in dessen Sprengel die Privatstiftung 
ihren Sitz hat. 

(3) § 3 FBG ist sinngemäß anzuwenden. Darüber 
hinaus sind einzutragen: 

1. kurze Angabe des Stiftungszwecks ; 
2. das Datum der Stiftungsurkunde und jede 

Änderung dieser Urkunde; 
3. gegebenenfalls das Datum einer Stiftungszu

satzurkunde sowi.e das Datum einer Ände
rung; . 

4. gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des 
Vorsitzenden, seiner Stellvertreter und der 
übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats. 

(4) Der Tod eines' Stifters nach Abgabe der 
Stiftungserklärung hindert die Eintragung nicht. In 
diesem Fall ist § 8 Abs. 3 bis 5 entsprechend 
anzuwenden. 

Organe der Privatstiftung 

§ 14. (1) Organe der Privatstiftung sind der 
Stiftungsvorstand, der Stiftungsprüfer und gegebe
nenfalls der Aufsichtsrat. 

(2) Die Stifter können weitere Organe zur 
Wahrung des Stiftungszwecks vorsehen. 

Stiftungsvorstand 

§ 15. (1) Der Stiftungsvorstand muß aus wenig
stens drei Mitgliedern bestehen; zwei Mitglieder 
müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben. 

(2) Ein Begünstigter, dessen Ehegatte sowie 
Personen, die mit dem Begünstigten in gerader Linie 
oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt 
sind, sowie. juristische Personen können nicht 
Mitglieder des Stiftungsvorstands sein. 

(3) Ist ein Begünstigter eine juristische Person, an 
der eine natürliche Person im Sinn des § 244 Abs. 2 
HGB beteiligt ist, so können diese natürliche 
Person, deren Ehegatte sowie Personen, die mit der 
natürlichen Person in gerader Linie oder bis zum 
dritten Grad der Seitenlinie verwandt sind, nicht 
Mitglieder des Stiftungsvorstandssein. 

(4) Der erste Stiftungsvorstand wird vom Stifter 
oder vom Stiftungskurator (§ 8 Abs. 3 Z 1) bestellt. 

(5) Die jeweiligen Mitglieder des Stiftungsvor
stands und ihre Vertretungsbefugnis sowie das 
Erlöschen oder eine Änderung ihrer Vertretungsbe
fugnis sind ohne Verzug zur Eintragung in das 
Firmenbuch anzumelden. Der Anmeldung ist der 
Nachweis der Bestellung oder der Änderung in 
öffentlich beglaubigter Form beizufügen. Zugleich 
haben die Mitglieder des Stiftungsvorstands ihre 
öffentlich beglaubigte Musterzeichnung vorzule
gen. 

Zeichnung 

§ 16. Die Mitglieder des Stiftungsvorstands haben 
in der Weise zu zeichnen, daß sie dem Namen der 
Privatstiftung ihre Unterschrift beifügen. 

Aufgaben des Stiftungsvorstands, Vertretung der 
Privatstiftung 

§ 17. (1) Der Stiftungsvorstand verwaltet und 
vertritt die Privatstiftung und sorgt für die Erfüllung 
des Stiftungszwecks. Er ist verpflichtet, dabei die 
Bestimmungen der Stiftungserklärung einzuhalten. 

(2) Jedes Mitglied des Stiftungsvorstands hat 
seine Aufgaben sparsam und mit der Sorgfalt eines 
gewissenhaften Geschäftsleiters zu erfüllen. Der 
Stiftungsvorstand darf Leistungen an Begünstigte 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks nur dann' und 
soweit vornehmen, wenn dadurch Ansprüche von 
Gläubigern der Privatstiftung nicht geschmälert 
werden. 
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6 1203 der Beilagen 

(3) Wenn die Stiftungserklärung nichts anderes 
bestimmt, so sind sämtliche Mitglieder des Stif-, 
tungsvorstands nur gemeinschaftlich zur Abgabe 
von Willenserklärungen und zur Zeichnung für die 
Privatstiftung befugt. Der Stiftungsvorstand kann 
einzelne Mitglieder des Stiftungsvorstands zur 
Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter 
Arten von Geschäften ermächtigen. Ist eine 
Willenserklärung der Privatstiftung gegenüber 
abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem 
Mitglied des Stiftungsvorstands. 

(4) Sitzungen des Stiftungsvorstands können in 
angemessener Frist vom Vorsitzenden, seinem 
Stellvertreter oder von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Stiftungsvorstands einberufen werden. 

(5) Wenn die Privatstiftung keinen Aufsichtsrat 
hat, bedürfen Rechtsgeschäfte der Privatstiftung mit 
einem Mitglied des Stiftungsvorstands der Geneh
migung aller übrigen Mitglieder des Stiftungsvor
stands und des Gerichts. 

Rechnungslegung 

§ 18. Der Stiftungsvorstand hat die Bücher der 
Privatstiftung zu führen; hiebei sind die§§ 189 bis 
216,222 bis 228 Abs. 1,226 Abs. 3 bis 234 und 236 
bis 239 HGB, der § 243 HGB über den Lagebericht 
sowie die §§ 244 bis 267 HGB über den 
Konzernabschluß und den Konzernlagebericht 
sinngemäß anzuwenden. Im Lagebericht ist auch 
auf die Erfüllung des Stiftungszwecks einzugehen. 

Vergütung der Mitglieder des Stiftungsvorstands 

§ 19. (1) Soweit in der Stiftungs erklärung nichts 
anderes vorgesehen ist, ist den Mitgliedern des 
Stiftungsvorstands für ihre Tätigkeit eine mit ihren 
Aufgaben und mit der Lage der Privatstiftung in 
Einklang stehende Vergütung zu gewähren. 

(2) Die Höhe der Vergütung ist, soweit in der 
Stiftungserklärung nichts anderes vorgesehen ist, 
auf Antrag eines Stiftungsorgans oder emes 
Organmitglieds vom Gericht zu bestimmen. 

Stiftungsprüfer 

§ 20. (1) Der Stiftungsprüfer ist vom Gericht, 
gegebenenfalls vom Aufsichtsrat zu bestellen. 

(2) Zum Stiftungsprüfer dürfen nur Beeidete 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder Wirt
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 
oder Beeidete Buchprüfer und Steuerberater oder 
Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 
bestellt werden. 

(3) Der Stiftungsprüfer darf weder Begünstigter 
noch Mitglied eines anderen Stiftungsorgans, noch 
Arbeitnehmer der Privatstiftung, noch in einem 

Unternehmen beschäftigt sein, auf das die Privatstif
tung maßgeblichen Einfluß nehmen kann, noch eine 
dieser Stellungen in den letzten drei Jahren 
innegehabt haben, noch zusammen mit einer 
ausgeschlossenen Person seinen Beruf ausüben, 
noch ein naher Angehöriger (§ 15 Abs.2) einer 
ausgeschlossenen Person sein. 

(4) Für die Vergütung des Stiftungsprüfers gilt 
§ 270 Abs. 5 HGB' sinngemäß. 

Prüfung 

§ 2L (1) Der Stiftungsprüfer hat den Jahresab
schluß einschließlich der Buchführung und den 
Lagebericht innerhalb von drei Monaten ab Vorlage 

, zu prüfen. Hinsichtlich Gegenstand und Umfang 
der Prüfung gilt § 269 Abs. 1 HGB, hinsichtlich des 
Auskunftsrechts § 272 HGB sinngemäß. 

(2) Den Stiftungsprüfer trifft keine Verschwie
genheitspflicht gegenüber anderen Stiftungsorga
nen und gegenüber den in der Stiftungserklärung 
mit Prüfungsaufgaben betrauten Personen. Für die 
Verantwortlichkeit des Stiftungsprüfers gilt § 275 
HGB sinngemäß. 

(3) Die §§ 273 und 274 HGB über den 
Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk sind 
sinngemäß anzuwenden. Der Prüfungsbericht ist 
den übrigen Organen der Privatstiftung vorzulegen. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Stiftungsprüfer und anderen Stiftungsorganen 
über die Auslegung und Anwendung von gesetzli
chen Vorschriften sowie der Stiftungserklärung 
entscheidet auf Antrag eines Stiftungsorgans das 
Gericht. 

Aufsichtsrat 

§ 22. (1) Ein Aufsichtsrat ist zu bestellen, wenn 
1. die Anzahl der Arbeitnehmer der Privatstif

tung dreihundert übersteigt oder 
2. die Privatstiftung inländische Kapitalgesell

schaften oder inländische Genossenschaften 
einheitlich leitet (§ 15 Abs. 1 Aktiengesetz 
1965) oder auf Grund einer unmittelbaren 
Beteiligung von mehr als 50 Prozent be
herrscht und in bei den Fällen die Anzahl der 
Arbeitnehmer dieser Gesellschaften 'bezie
hungsweise Genossenschaften im Durch
schnitt dreihundert übersteigt und sich die 
Tätigkeit der Privatstiftung nicht nur auf die 
Verwaltung von Unternehmensanteilen der 
beherrschten Unternehmen beschränkt. 

(2) Der jeweilige Durchschnitt der Arbeitnehmer
anzahl bestimmt sich nach den Arbeitnehmeranzah
len an den jeweiligen Monatsletzten innerhalb des 
vorangegangenen Kalenderjahres. 
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(3) Der Stiftungsvorstand hat im Fall des Abs. 1 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeweils 
zum 1. Jänner den Durchschnitt der Arbeitnehmer
anzahl der im vorangegangenen Jahr beschäftigten 
Arbeitnehmer festzustellen. Übersteigt die Durch
schnittszahl dreihundert, so hat er dies dem Gericht 
mitzuteilen; die nächste Feststellung der Arbeitneh
meranzahl ist jeweils drei Jahre nach dem im ersten 
Satz genannten Stichtag zum 1. Jänner durchzufüh
ren. Eine Änderung der Arbeitnehmeranzahl 
innerhalb der jeweiligen drei Jahre ist auf die 
Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Aufsichts
rats ohne Einfluß. Wird bei einer der Feststellungen 
ermittelt, daß die Durchschnittszahl dreihundert 
nicht übersteigt, so ist die niichste Feststellung 
jeweils zum 1. Jänner der folgenden Jahre bis zur 
Feststellung der Überschr~itung der Zahl dreihun
dert zu wiederholen. Die vertretungsbefugten 
Organe der in Abs. 1 Z 2 genannten Gesellschaften 
bzw. Genossenschaften haben dem Stiftungsvor
stand auf dessen Verlangen die für die Feststellung 
erforderlichen Auskünfte rechtzeitig zu erteilen. 

(4) § 11 0 Arh VG gilt für Privatstiftungen 
sinngemäß wie für Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

§ 23; (1) Der Aufsichtsrat muß aus mindestens 
drei natürlichen Personen bestehen. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und deren 
Angehörige (§ 15 Abs. 2) dürfen nicht zugleich dem 
Stiftungsvorstand angehören oder Stiftungsprüfer 
sein. Begünstigte oder deren Angehörige (§ 15 
Abs. 2) dürfen nicht die Mehrheit der Aufsichtsrat
mitglieder stellen. 

(3) Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer 
in zehn Privatstiftungen Mitglied des Aufsichtsrats 
oder eines vergleichbaren Organs ist. 

Bestellung und Abberufung des Aufsichtsrats 

§ 24. (1) Der Aufsichtsrat wird vom Ge.richt 
bestellt, der erste Aufsichtsrat bei Errichtung der 
Privatstiftung vom Stifter oder vom Stiftungskura
tor (§ 8 Abs. 3 Z 1). 

(2) Das Gericht hat den Aufsichtsrat abzuberu
fen, wenn die Privatstiftung nicht mehr aufsichts
ratspflichtig ist. 

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein 
Amt unter Einhaltung einer mindestens vierwöchi
gen Frist auch ohne wichtigen Grund mit 
schriftlicher Anzeige an die Privatstiftung und das 
Gericht zurücklegen. 

Aufgaben des Aufsichtsrats 
Vertretung der Privatstiftung 

§: 25. (1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsfüh
rung und die Gebarung der Privatstiftung zu 

überwachen. Für das Auskunfts- und Einsichtsrecht 
des Aufsichtsrats gilt § 95 Abs. 2 und 3, für die 
Zustimmung zu bestimmten Geschäften der Privat
stiftung § 95 Abs. 5 Z 1,2,4 bis 6 Aktiengesetz 1965 
sinngemäß. 

(2) Der Aufgabenbereich des nach § 22 Abs. 1 Z 2 
bestellten Aufsichtsrats ist auf Angelegenheiten der 
einheitlichen Leitung oder unmittelbaren Beherr
schung inländischer Kapitalgesellschaften bezie
hungsweise inländischer Genossenschaften be
schränkt. 

(3) Der Aufsichtsrat vertritt die Privatstiftung bei 
der Vornahme von Rechtsgeschäften mit den 
Vorstandsmitgliedern. 

(4) Di.e Stiftungserklärung kann den Zuständig
keitsbereich des Aufsichtsrats nach Abs. 1 bis 3 
erweitern. 

(5) Für die Einberufung des nach § 22 Abs. 1 
bestellten Aufsichtsrats gilt § 94 Aktiengesetz 1965. 

Vergütung' der Mitglieder des Aufsichtsrats 

§ 26. (1) Soweit in der Stiftungserklärung nichts 
anderes vorgesehen ist, ist den . Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit eine mit ihren 
Aufgaben und mit der Lage der Privatstiftung in 
Einklang stehende Vergütung zu gewähren. 

(2) Die Höhe der Vergütung ist vom Gericht auf 
Antrag eines Stiftungsorgans oder eines Organmit
glieds zu bestimmen. 

Gerichtliche Bestellung l,Ind' Abberufung von 
Stiftungsorganen und deren Mitgliedern 

§ 27. (1) Soweit die nach Gesetz oder Stiftungser
klärung vorgeschriebenen Mitglieder von Stiftungs
organen fehlen, hat sie das Gericht auf Antrag oder 
von Amts wegen zu bestellen. 

(2) Das Gericht hat ein Mitglied eines Stiftungs
organs auf Antrag oder von Amts wegen abzuberu
fen, wenn dies die Stiftungserklärung vorsieht oder 
sonst ein wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger 
Grund gilt insbesondere 

1. eine grobe Pflichtverletzung, 
2. die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Erfül-

lung der Aufgaben, _ 
3. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen des Mitglieds, die Abweisung 
eines solchen Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens sowie die mehr
fache erfolglose Exekution in dessen Vermö
gen. 

Innere Ordnung von Stiftungsorganen 

§ 28. Ein Stiftungsorgan, das aus mindestens drei 
Mitgliedern besteht, 

1. wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
wenigstens einen Stellvertreter; 
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2. faßt, wenn die Stiftungserklärung nichts 
anderes vorsieht, unbeschadet des § 35 Abs. 2 
die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
Stimmen aller Mitglieder, wobei bei Stimmen
gleichheit die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag gibt; 

3. kann Beschlüsse schriftlich fassen, wenn kein 
Mitglied widerspricht. 

Haftung der Mitglieder von Stiftungsorganen 

§ 29. Unbeschadet des § 21 Abs.2 letzter Satz 
über die Haftung des Stiftungsprüfers haftet der 
Privatstiftung jedes Mitglied eines Stiftungsorgans 
für den aus seiner schuldhaften . Pflichtverletzung 
entstandenen Schaden. 

Auskunftsanspruch des Begünstigten 

§ 30. (1) Ein Begünstigter kann von der 
. Privatstiftung die Erteilung von Auskünften über die 

Erfüllung des Stiftungszwecks sowie die Einsicht
nahme in den Jahresabschluß, den Lagebericht, den 
Prüfungsbericht, die Bücher, in. die Stiftungsur
kunde und in die Stiftungszusatzurkunde verlangen. 

(2) Kommt die Privatstiftung diesem Verlangen 
in angemessener Frist nicht nach, so kann das 
Gericht auf Antrag des Begünstigten die Einsicht, 
gegebenenfalls durch einen Buchsachverständigen, 
anordnen. Für das Verfahren gelten die §§ 385 bis 
389 ZPO sinngemäß. 

Sonderprüfung 

§ 31. (1) Jedes Stiftungsorgan und jedes seiner 
Mitglieder kann zur Wahrung des Stiftungszwecks 
bei Gericht die Anordnung einer Sonderprüfung 
beantragen. . 

(2) Das Gericht hat die Sonderprüfung anzuord
nen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß Unredlich
keiten oder grobe Verletzungen des Gesetzes oder 
der Stiftungs erklärung vorgekommen sind. 

(3) Die Bestellung eines Sonderprüfers kann auf 
Antrag von einer angemessenen Sicherheitsleistung 
abhängig gemacht werden. Auf Antrag entscheidet 
das Gericht je nach den Ergebnissen der Sonderprü
fung, ob die Kosten vom Antragsteller oder von der 
Privatstiftung zu tragen oder verhältnismäßig 
aufzuteilen sind. Erweist sich der Antrag nach dem 
Ergebnis der Sonderprüfung als unbegründet und 

. trifft die Antragsteller Vorsatz oder grobe Fahrläs
sigkeit, so haften sie der Privatstiftung für den aus 
der Sonderprüfung entstehenden Schaden als 
Gesamtschuldner. 

(4) Im übrigen gelten für die Sonderprüfung und 
die Bestellung des Sonderprüfers § 20 Abs. 2 und 3 
und § 21 Abs.2. Hinsichtlich des Auskunftsrechts 
gilt § 272 HGB sinngemäß. 

(5) Das Gericht hat auf Grund der Ergebnisse der 
Sonderprüfung festzustellen, ob die behaupteten 
Unredlichkeiten oder groben Verletzungen des 
Gesetzes uder der Stiftungserklärung vorgekommen 
sind, und für die erforderlichen Maßnahmen zur 
Wahrung des Stiftungszwecks Sorge zu tragen. 

Angaben in Geschäftsbriefen und Bestellscheinen 

§ 32. Für die Privatstiftung gilt § 14 HGB mit der 
Maßgabe, daß auch die für Zustellungen maßgebli
che Anschrift der Privatstiftung und der Stiftungs
vorstand anzugeben sind. 

Änderung der Stiftungserklärung 

§ 33. (1) Vor dem Entstehen einer Privatstiftung 
kann die Stiftungserklärung vom Stifter widerrufen 
oder abgeändert werden; wenn einer von mehreren 
Stiftern weggefallen ist, kann die Stiftungserklarung 
nicht widerrufen und nur unter Wahrung des 
Stiftungszwecks geändert werden. Ist der einzige 
oder letzte Stifter weggefallen, so kann der 
Stiftungsvorstand unter Wahrung des Stiftungs
zwecks Änderungen zur Berücksichtigung mittler
weile hervorgekommener Eintragungshindernisse 
und geänderter Verhältnisse vornehmen. 

(2) Nach dem Entstehen einer Privatstiftung kann 
die Stiftungserklärung vom Stifter nur geändert 
werden, wenn er sich Änderungen vorbehalten hat. 
Ist eine Änderung wegen Wegfalls eines Stifters, 
mangels Einigkeit bei mehreren Stiftern oder 
deswegen nicht möglich, weil Änderungen nicht 
vorbehalten sind, so kann der Stiftungsvorstand 
unter Wahrung des Stiftungszwecks Änderungen 
der Stiftungserklärung zur Anpassung, an geänderte 
Verhältnisse vornehmen. Die Änderung bedarf der 
Genehmigung des Gerichts. 

(3) Der Stiftungsvorstand hat die Änderung der 
Stiftungsurkunde unter Anschluß einer öffentlich 
beglaubigten Abschrift des Änderungsbeschlusses 
und die Tatsache der Änderung der Stiftungszusatz
urkunde zur Eintragung in das . Firmenbuch 
anzumelden. Die Änderung wird mit der Eintra
gung in das Firmenbuch wirksam. 

Widerruf der Privatstiftung 

§ 34. Eine Privatstiftung kann vom Stifter nur 
dann widerrufen werden, wenn er sich den Widerruf 
in der Stiftungserklärung vorbehalten hat. Einem . 
Stifter, der eine juristische Person ist, kann ein 
Widerruf nicht vorbehalten werden. 

Auflösung 

§ 35. (1) Die Privatstiftung wird aufgelöst, sobald 
1. die in der Stiftungserklärung vorgesehene 

Dauer abgelaufen ist; 

1203 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)8 von 15

www.parlament.gv.at



1203 der Beilagen 9 

2 .. über das Vermögen der Privatstiftung der 
Konkurs eröffnet worden ist; 

3. der Beschluß, durch den die Eröffnung des 
Konkurses mangels eines zur Deckung der 
Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich 
hinreichenden Vermögens abgelehnt wird, 
Rechtskraft erlangt hat; 

4. der Stiftungsvorstand einen einstimmigen 
Auflösungsbeschluß gefaßt hat; 

5. das Gericht die Auflösung beschlossen hat. 

(2) Der Stiftungsvorstand hat einen einstimmigen 
Auflösungsbeschluß zu fassen, sobald 

1. ihm ein zulässiger Widerruf des Stifters 
zugegangen ist; 

2. der Stiftungszweck erreicht oder nicht mehr 
erreichbar ist; 

3. eine nicht gemeinnützige Privatstiftung, deren 
überwiegender Zweck die Versorgung von 
natürlichen Personen ist, 100 Jahre gedauert 
hat, es sei denn, daß alle Letztbegünstigten 
einstimmig beschließen, die Privatstiftung für 
einen weiteren Zeitraum, längstens jedoch 
jeweils für 100 Jahre, fortzusetzen; 

4. andere in der Stiftungserklärung dafür ge
nannte Gründe gegeben sind. 

(3) Kommt ein Beschluß nach Abs.2 trotz 
V orliegens eines Auflösungsgrundes nicht zustande, 
so kann jedes Mitglied eines Stiftungsorgans, jeder 
Begünstigte oder Letztbegünstigte, jeder Stifter und 
jede in der Stiftungserklärung dazu ermächtigte 
Person die Auflösung durch das Gericht beantragen. 
Das Gericht hat die Privatstiftung überdies 
aufzulösen, wenn sie gegen § 1 Abs. 2 verstößt und 
innerhalb angemessener Frist einer rechtskräftigen 
Unterlassungsanordnung nicht nachgekommen ist. 

(4) Hat der Stiftungsvorstand einen einstimmigen 
Auflösungsbeschluß gefaßt, obwohl ein Auflösungs-, 
grund nicht vorliegt, so kann jede der in Abs. 3 
genannten Personen beim Gericht die Aufhebung 
des Beschlusses beantragen. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 4 hat der 
Stiftungsvorstand die Auflösung der Privatstiftung 
zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Die 
Auflösung ist mit der Eintragung wirksam. 

(6) Ist die Privatstiftung auf Grund eines 
Gerichtsbeschlusses aufgelöst, so hat das Gericht 
das Firmenbuchgericht zu benachrichtigen. Die 
Auflösung ist von Amts wegen in das Firmenbuch 
einzutragen. 

Abwicklung 

- § 36. (1) Der Stiftungsvorstand hat die Gläubiger 
der Privatstiftung unter Hinweis auf die Auflösung 
aufzufordern, ihre Ansprüche spätestens innerhalb 
eines Monats nach Veröffentlichung der Aufforde
rung anzumelden. Diese- Aufforderung an die 
Gläubiger ist ohne Verzug im ,,Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" zu veröffentlichen. 

(2) § 213 Aktiengesetz 1965 über den Gläubiger
schutz ist anzuwenden. Das verbleibende Vermögen 
der aufgelösten Privatstiftung ist dem. Letztbegün
stigten zu übertragen. 

(3) Ist kein Letztbegünstigter vorhanden oder will 
der Letztbegünstigte das verbleibende Vermögen 
nicht übernehmen und ergibt sich aus der 
Stiftungs erklärung sonst keine Regelung, so fällt das 
verbleibende Vermögen der Republik Österreich 
anheim. 

(4) ,Wird die Privatstiftung zufolge Widerrufs ' 
aufgelöst .und ist in der Stiftungserklärung nichts 
anderes vorgesehen, so ist der Stifter Letztbegün
stigter. 

(5) Soweit in der Stiftungserklärung nichts 
anderes vorgesehen ist, teilen mehrere Letztbegün
stigte zu gleichen Teilen. 

Löschung 

§ 37. (1) Ist die Abwicklung beendet und darüber 
Schlußrechnung gelegt, so hat der Stiftungsvorstand 
den Schluß der Abwicklung zur Eintragung in das 
Firmenbuch anzumelden. Der Schluß der Abwick
lung ist einzutragen und die Privatstiftung zu 
löschen. 

(2) Die Bücher und Schriften der Privatstiftung 
sind an einem vom Gericht bestimmten sicheren Ort 
zur Aufbewahrung auf sieben Jahre zu hinterlegen. 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, daß weitere 
'Abwicklungsmaßnahmen nötig sind, so hat das 
Gericht hiefür den bisherigen Stiftungsvorstand 
oder einen Abwickler zu bestellen. 

Umwandlung 

§ 38. (1) Stiftungen, die nach dem Bundes-Stif
tungs- und Fondsgesetz errichtet sind, können in 
Privatstiftungen umgewandelt werden. Auf Grund 
eines Umwandlungsbeschlusses, der jedenfalls die 
Angaben gemäß § 9 Abs. 1 zu enthalten hat, haben 
die Stiftungsorgane eine Stiftungserklärung abzuge
ben und den ersten Stiftungsvorstand, gegebenen
falls den ersten Aufsichtsrat zu bestellen. 

(2) ,Mit dem Antrag auf Genehmigung der 
Umwandlung sind der Stiftungsbehörde die Stif
tungserklärung und der Stiftungsvorstand bekannt
zugeben. Die Stiftungsbehörde hat den Umwand
lungsbeschluß zu genehmigen, wenn nicht wichtige 
Gründe gegen eine Umwandlung sprechen. Bei der 
Entscheidung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
nach dem Inhalt der Stiftungserklärung dem Willen 
des Stifters und dem Zweck der Stiftung Rechnung 
getragen wird. 

(3) Mit der Anmeldung zur Eintragung der 
Privatstiftung in das Firmenbuch (§ 12) hat der 
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Stiftungsvorstand den rechtskräftigen Bescheid über 
die Genehmigung der Umwandlung und einen 
Prüfungsbericht im Sinn des § 11 vorzulegen. 

(4) Mit der Eintragung im Firmenbuch besteht die 
Stiftung als Privatstiftung weiter. Der Beschluß über 
die Eintragung im Firmenbuch ist der Stiftungsbe
hörde zur Eintragung in das Register über 
Stiftungen und Fonds zuzustellen. 

Formerfordernis 

§ 39. (1) Stiftungserklärungen, deren .Änderung 
durch den Stifter und Erklärungen des Stifters, die 
auf das Bestehen der Stiftung Einfluß haben, 
bedürfen der Beurkundung durch Notariatsakt, 
letztwillige Stiftungserklärungen (§ 8 Abs.,l) außer
dem der Form einer letztwilligen Anordnung. 

(2) Beschlüsse von Stiftungsorganen, die zu 
Eintragungen im Firmenbuch führen, sind von 
einem Notar in einer Niederschrift zu beurkunden. 

(3) Der Anmeldung einet 'Änderung der Stif
tungsurkunde zur Eintragu.qg in das Firmenbuch ist 
der vollständige Wortlaut der geänderten Stiftungs
urkunde beizufügen; er muß mit der Beurkundung 
eines Notars versehen sein, daß die geänderten 
Bestimmungen der Stiftungsurkunde mit dem 
Beschluß über ihre Änderung und die unveränder
ten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Firmenbuch 
eingereichten vollständigen Wortlaut der Stiftungs
urkunde übereinstimmen. 

Gericht, Verfahren 

§ 40. Über Angelegenheiten, die in diesem 
Bundesgesetz dem Gericht zugewiesen sind, ver
handelt und entscheidet, sofern es sich nicht um 
Angelegenheiten handelt, die dem Prozeßgericht 
zugewiesen sind, der für den Sitz der Privatstiftung 
zuständige, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in 
Handelssachen berufene Gerichtshof erster Instanz 
im Verfahren außer Streitsachen. 

Strafbestimmung 

§ 41. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist vom 
Gericht zu bestrafen, wer als Mitglied des 
Stiftungsvorstands oder des Aufsichtsrats, als 
Beauftragter oder Abwickler 

1. in Darstellungen oder in Übersichten über den 
Vermägensstand der Privatstiftung, insbeson
dere in Jahresabschlüssen, die Verhältnisse der 
Privatstiftung unrichtig wiedergibt oder er
hebliche Umstände verschweigt; 

2. in Auskünften, die nach § 272 HGB einem 
Stiftungsprüfer oder die sonstigen Prüfern der 
Privatstiftung zu geben sind, erhebliche 
Umstände verschweigt, die Verhältnisse der 

Privatstiftung unrichtig wiedergibt oder sonst 
falsche Angaben macht oder 

3. über die im Anhang (§§ 236 bis 239 HGB) 
oder im Lagebericht (§ 243 HGB) anzugeben
den Tatsachen falsche Angaben macht oder 
erhebliche Umstände verschweigt. 

Artikel 11 

Änderungen des Firmenbuchgesetzes 

Das Firmenbuchgesetz, BGBI. Nr. 10/1991, zu
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. xxx/1993, wird wie folgt geändert: ' 

Im § 2 wird nach der Z 10 folgende Z 11 
eingefügt: 

,,11. Privatstiftungen;" und 
erhält die bisherige Z 11 die Bezeichnung ,,12.". 

Artikel III 

Änderungen des Rechtspflegergesetzes 

Das Rechtspflegergesetz, BGBI. Nr. 560/1986, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 628/1991, wird wie folgt geändert: 

Im § 22 Abs. 2: 

1. wird der Z 1 folgende lit. dangefügt: 
"d) einer Privatstiftung;" 

2. haben die lit. a) und b) der Z 2 zu lauten: 
"a) von Änderungen einer Satzung, eines Gesell

schaftsvertrags, eines Genossenschaftsver
trags und einer Stiftungsurkunde, 

b) der Auflösung von Kapitalgesellschaften, 
Genossenschaften, Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit und Privatstiftungen, ausge
nommen die Fälle, in denen die Auflösung 
schon auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
erfolgt ist,"; 

3. hat die lit. b) der Z 3 zu lauten: 
"b) Gnlndungs-, Stiftungs-, Sonder- oder Ab

schlußprüfern, Stiftungskurittoren, Revisoren 
und Abwicklern (Liquidatoren), wenn die 
Entscheidung nicht ausschließlich die Aus
wahl einer bestimmten Person betrifft;". 

Artikel IV 

Änderungen des Gerichtsgebührengesetzes 

Das Gerichtsgebührengesetz, BGBI. 
Nr.501l1984, zuletzt geändert durch das BGBI. 
Nr. 694/1991, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 28 wird folgende Z 6 a eingefügt: 
,,6 a) bei Verfahren nach dem Privatstiftungs

gesetz der Antragsteller, bei amtswegig 
eingeleiteten Verfahren derjenige, der die 
Amtshandlung veranlaßt hat oder in dessen 
Interesse sie stattfindet;" 
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2. Die Tarifpost 10 wird wie folgt geändert: 

a) In der Z 1 lit. a wird 

aa) die Wortfolge "Eintragungen der Firma" 
durch die Wortfolge "Eintragungen des Rechtsträ
gers" ersetzt; 

bb) nach der Z 3 folgende Z 3 a eingefügt: 
,,3 a. bei Privatstiftungen, .......... 8 600 S". 

b) In der Z 1 lit. d 

aa) hat der Einleitungssatz zu lauten: 
.,d) Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder 

der Stiftungsurkunde, soweit sie nicht unter 
lit. c fallen, und Änderungen der Firma oder 
des Namens sowie jeder Personenwechsel bei 
den Vertretungsberechtigten oder Inha
bern:"; 

bb) wird nach der Z 3 folgende Z 3 a eingefügt: 
,,3 a) bei Privatstiftungen ............ 680 S". 

c) Die Anmerkungen 4 und 5 haben zu lauten: 

,,4. In der Pausc\lalgebühr für die Eintragung der 
Gesellschaft oder Genossenschaft oder Privatstif
tung ist auch die Gebühr für die gleichzeitige 
Eintragung aller vertretungsberechtigten Personen 
enthalten. Spätere Eintragungen unterliegen dage
gen der Pauschalgebühr nach Tarifpost 10 I lit. d 
oder g.' 

5. Bei gleichzeitiger Eintragung oder Löschung 
von mehreren Mitgliedern des Vorstandes oder von 
Geschäftsführern oder von persönlich haftenden 
Gesellschaftern oder von Liquidatoren oder von 
Geschäftsleitern oder von Prokuristen oder von 
mehreren Mitgliedern des Stiftungsvorstands ist die 
Gebühr nach Tarifpost 10 llit. d oder g nur einmal 
zu entrichten." 

3. Die Tarifpost 12 wird wie folgt geändert: 
a) in der lit. d Z 4 wird der Punkt durch einen 

Strichpunkt ersetzt und folgende lit. e einge
fügt: 

"e) Verfahren nach dem Privatstiftungs-
gesetz ........................ 2 500 S"; 

b) nach der Anmerkung 3 wird folgende Anmer
kung 4 eingefügt: 

,,4. mit der Pauschalgebühr nach TP 12 lit. e sind 
Eintragungsgebühren nach TP 10 nicht 
abgegolten. " 

Artikel V 

Änderungen des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBI. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. NI. 254/1993, wird wie folgt geän
dert: 

l. § 3 Abs. 1 Z 3 hat zu lauten: 
,,3. Bezüge oder Beihilfen 
a) aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln 

einer öffentlichen Stiftung oder einer unter 

§ 5 Z 6 des Körperschaftsteuergesetzes 
1988 fallenden Privatstiftung wegen Hilfs
bedürftigkeit 

b) aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln 
einer öffentlichen Stiftung oder einer 
Privatstiftung zur unmittelbaren Förde
rung der Kunst (Abgeltung von Aufwen
dungen oder Ausgaben) 

c) aus öffentlichen Mitteln, aus Mitteln einer 
öffentlichen Stiftung oder einer Privatstif
tung oder ausMitteln einer in § 4 Abs. 4 
Z 5 genannten Institution zur unmittelba
ren Förderung von Wissenschaft und 
Forschung (Abgeltung von Aufwendungen 
oder Ausgaben) 

d) aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln 
eines Fonds im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 5 
lit. b für eine Tätigkeit im Ausland, die der 
Kunst, der Wissenschaft oder Forschung 
dient 

e) nach dem Studienförderungsgesetz 1983 
und dem Schülerbeihilfengesetz 1983". 

2. Im § 4 wird als Abs. 11 angefügt: 

,,(11) Für Zuwendungen von Privatstiftungen an 
Begünstigte und Letztbegünstigte gilt folgendes: 

l. Die Zuwendungen sind mit dem Betrag 
anzusetzen, der für das ei,nzelne Wirtschafts
gut oder für sonstiges Vermögen 'im Zeitpunkt 
der Zuwendung hätte aufgewendet werden 
müssen (fiktive Anschaffungskosten). 

2. Die Zuwendung von Betrieben, Teilbetrieben 
oder Mitunternehmeranteilen ist hinsichtlich 
der steuerfreien Rücklagen und steuerfreier 
Beträge gemäß §§ 9, 10, 11 und 12 so zu 
behandeln, als ob eine Gesamtrechtsnachfolge 
vorläge." 

3. Im § 15 wird als Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Für Zuwendungen an und von Privatstiftun
gen sind die Z 1 und 2 zu beachten. 

l. Für Zuwendungen an die Privatstiftung gilt 
folgendes: 

a) Die zugewendeten Wirtschaftsgüter sind mit 
dem Betrag anzusetzen, der für die Ermitt
lung von Einkünften beim Stifter im Zeit
punkt der Zuwendung maßgeblich war oder 
maßgeblich gewesen wäre. 

b) Bei Ermittlung der Einkünfte des Stifters und 
der Privatstiftung sind Beträge gemäß § 28 
Abs. 2 letzter Satz, § 28 Abs. 3 letzter Satz, 
§ 28 Abs.5 sowie § 28 Abs.7 in der Weise 
weiter bei der Privatstiftung zu berücksichti
gen, als wäre es zu keiner Übertragung von 
Wirtschaftsgütern gekommen. 

2. Für Zuwendungen der Privatstiftung gilt für 
Begünstigte und Letztbegünstigte folgendes: 

a) Die zugewendeten Wirtschaftsgüter oder 
zugewendetes sonstiges Vermögen gelten bei 
Ermittlung der Einkünfte als angeschafft. 
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b) Die Zuwendungen sind mit dem Betrag 
anzusetzen, der für das einzelne Wirtschafts
gut oder für sonstiges Vermögen im Zeit
punkt der Zuwendung hätte aufgewendet 
werden müssen (fiktive Anschaffungskosten). 

c) Ein steuerfreier Betrag gemäß § 28 Abs. 5 ist 
beim Begünstigten oder Letztbegünstigten so 
fortzuführen, als wäre es zu keiner Übertra
gung von Wirtschaftsgütern gekommen. Sind 
besondere Einkünfte im Sinne des § 28 Abs. 7 
zu ermitteln, ist .so vorzugehen, als ob ein 
Erwerb von Todes wegen vorläge." 

4. Im § 27 Abs. 1 wird folgende Z 7 angefügt: 
,,7. Zuwendungen jeder Art einer nicht unter § 5 

Z 6 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 fal
lenden Privatstiftung an Begünstigte und 
Letztbegünstigte. " 

5. Im § 32 wird als Z 4 angefügt: 
,,4. Für Zuwendungen von Privatstiftungen gilt 

folgendes: 
a) Die Steuer von Zuwendungen an Begün

stigte und Letztbegünstigte wird auf 
Antrag insoweit ermäßigt oder erlassen, als 
für Zuwendungen Erbschafts- und Schen
kungssteuer gemäß § 8 Abs. 3 lit. b des 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 
nach erhoben wurde. 

b) Im Falle des Widerrufs einer Privatstiftung 
gemäß § 34 des Privatstiftungsgesetzes ist 
der Stifter als Begünstigter zu behandeln. 
Auf Antrag des Stifters sind die Einkünfte 
um die im Zeitpunkt der seinerzeitigen 
Zuwendung an die Privatstiftung steuer
lich maßgebenden Werte zu kürzen. Dies 
gilt nur dann, wenn der Stifter diese Werte 
nachweist. " 

6. § 37 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Einkünfte aus offenen Ausschüttungen sind: 
1. offene Ausschüttungen inländischer Kapital

gesellschaften oder Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften auf Gesellschafts- und Ge
nossenschaftsanteile sowie auf Genußrechte 
(§ 8 Abs. 8 Z 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
1988). 

2. offene Ausschüttungen auf Partizipationskapi
tal im Sinne des. Kreditwesengesetzes oder des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

3. Rückvergütungen aus Anteilen an Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften; ausgenom
men sind Rückvergütungen gemäß § 13 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988. 

4. Zuwendungen jeder Art von Privatstiftungen 
an Begünstigte und Letztbegünstigte. 

Bei Z 1 bis 3 ist Voraussetzung, daß 
Ausschüttungen auf Gesellschafts- oder 
Genossenschaftsanteile auf Grund eines 
den handelsrechtlichen Vorschriften ent-

sprechenden Gewinnverteilungsbeschlus
ses erfolgen bzw. 
Ausschüttungen auf Genußrechte und 
Partizipationskapital gleichzeitig mit 
einem den handelsrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Beschluß über die Ge
winnverteilu,ng vorgenommen werden." 

7. Im § 93 Abs.2 Z 1 wird folgende lit. d 
angefügt: 

"d) Zuwendungen jeder Art von nicht unter § 5 
Z 6 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
fallenden Privatstiftungen an Begünstigte und 
Letztbegünstigte ." 

8. § 94 Z 6 hat zu lauten: 
,,6. Bei folgenden Einkünften beschränkt Körper

schaftsteuerpflichtiger im Sinne des § 1 Abs. 3 
Z 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes 
1988: 
a) Beteiligungserträge im Sinne des § 10 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988, 
b) Einkünfte innerhalb eines Beteiligungs

fonds (§ 1 des Beteiligungsfondsgesetzes), 
c) Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 3 

und des § 93 Abs. 3, die 
. innerhalb einer Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft emer befreiten 
Pensionskasse 
einer befreiten Unterstützungskasse 
oder 
einer Versorgungs- oder U nterstüt
zungseinrichtung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts 

nachweislich zuzurechnen sind." 

9. Im § 94 wird folgende Z 10 angefügt: 
,,10. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 

Z 3 und des § 93 Abs. 3, die . 

zugehen." 

einem Kapitalanlagenfonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes oder 
einer nicht unter § 5 Z 6 des Körper
schaftsteuergesetzes 1988 fallenden Pri
vatstiftung 

10. Im Art. I Z 17 des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 12/1993 tritt jeweils an die Stelle der Wortfolge 
,,30. Juni 1993" die Wortfolge ,,31. Dezember 
1993" . 

Artikel VI 

Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988, BGBI. 
Nr. 401, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr ... .11993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 5 wird folgende Z 11 angefügt: 
,,11. Privatstiftungen, die nicht unter Z 6 fallen, 

a) mit Kapitalerträgen aus Geldeinlagen und 
sonstigen Forderungen bei Banken (§ 93 
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Abs. 2 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 
1988) sowie aus Forderungswertpapieren 
(§ 93 Abs. 3 des Einkommensteuergeset
zes 1988), die zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 gehören, 

b) mit ausländischen Kapitalerträgen, wenn 
sie den in lit. a genannten vergleichbar 
sind und wenn für sie keine Steuerentla
stung auf Grund von Doppelbesteue
rungsabkommen erfolgt, 

c) mit ausländischen Beteiligungserträgen, 
wenn sie den in § 10 Abs. 1 genannten 
vergleichbar sind und wenn für sie keine 
Steu.erentlastung auf Grund von Doppel
besteuerungsabkommen erfolgt, und 

a) mit Einkünften im Sinne des § 31 des 
Einkommensteuergesetzes 1988." 

2. § 7 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Für Privatstiftungen gilt folgendes: 
1. Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 
2. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Land

und Forstwirtschaft ist § 125 Abs.5 der 
Bundesabgabenordnung anzuwenden. 

3. § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist nur 
für die Ermittlung der Einkünfte aus Gewer
bebetrieb anzuwenden." 

3. § 10 hat zu lauten: 

"Befreiung für Beteiligungserträge und 
internationale Schachtelbeteiligungen 

§ 10. (1) Von der Körperschaftsteuer sind 
Beteiligungsenräge befreit. Beteilungserträge sind: 

1. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer 
Beteiligung an inländischen Kapitalgesell
schaften und Erwerbs- und Wirtschafts gen os
senschaften in Form von Gesellschafts- und 
Genossenschaftsanteilen. 

2. Rückvergütungen von inländischen Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften nach· § 8 
Abs. 3 Z 2. 

3. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer 
Beteiligung an inländischen Körperschaften in 
Form von Genußrechten (§ 8 Abs. 3 Z 1). 

4. Gewinnanteile jeder Art auf Grund von 
Partizipations kapital im Sinne des Kreditwe
sengesetzes und des Versicherungsaufsichts
gesetzes. 

(2) Von der Körperschaftsteuer sind Erträge aus 
internationalen Schachtelbeteiligungen befreit: 

1. Eine internationale Schachtdbeteiligung liegt 
vor, wenn unter § 7 Abs. 3 fallende Steuer
pflichtige an ausländischen Gesellschaften, die 
einer inländischen Kapitalgesellschaft ver
gleichbar sind, nachweislich in Form von 
Gesellschaftsrechten unmittelbar mindestens 
zu einem Viertel beteiligt sind. Der Unterneh-

mensgegenstand der ausländischen Gesell
schaften darf zu nicht mehr als 25% im 
Verwalten von eigenen Forderungswertpapie~ 
ren (Teilschuldverschreibungen, Pfandbriefe, 
Kommunalschuldverschreibungen und ähnli
che Wertpapiere) und Beteiligungen an 
anderen Unternehmen mit einem -derartigen 
Unternehmensgegenstand iiegen, es sei den, 
die Gesellschaft unterhält einen Bankbetrieb. 

2 .. Erträge aus internationalen Schachtelbeteili
gungen sind: 
a) Gewinnanteile jeder Art aus der Beteili

gung. Voraussetzung ist, daß die Beteili
gung seit mindestens zwölf Monaten, vor 
dem für die Ermittlung des Einkommens 
maßgeblichen Bilanzstichtag ununterbro
chen bestanden hat. 

b) Gewinne aus der Veräußerung der Beteili
gung insoweit, als weder für die gesamte 
Beteiligung noch für Teile hievon der 
niedrigere Teilwert (§ 6 Z 2 lit. ades 
Einkommensteuergesetzes 1988) angesetzt 
worden ist. Voraussetzung ist, daß die 
Beteiligung zum letzten Bilanzstichtag vor 
der Veräußerung ununterbrochen minde
stens zwölf Monate bestanden hat. 

Die in lit. a und b genannte Frist von zwölf 
Monaten gilt nicht für Anteile, die auf Grund einer 
Kapitalerhöhung erworben wurden, soweit sich das 
Beteiligungsausmaß dadurch nicht erhöht hat." 

4. § 12 Abs. 1 Z 1 hat zu lauten: 

,,1. Die Aufwendungen für die Erfüllung von 
Zwecken des Steuerpflichtigen, die durch 
Stiftung, Satzung oder sonstige Verfassung 
vorgeschrieben sind. Eine Privatstiftung kann 
Zuwendungen an Begünstigte und Letztbe
günstigte auch nicht als Sonderausgaben (§ 8 
Abs. 4 Z 1) abziehen." 

5. § 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei beschränkt Steuerpflichtigen 1m Sinne 
des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich die 
Steuerpflicht auf Einkünfte, bei denen die Steuer 
durch Steuerabzug erhoben wird. Die gilt nicht 

1. für Beteiligungserträge im Sinne des § 10, 
2. für Einkünfte innerhalb eines Beteiligungs

fonds (§ 1 des Beteiligungsfondsgesetzes), 
3. für Kapitalerträge aus Geldeinlagen· und 

sonstigen Forderungen bei Banken (§ 93 
Abs. 2 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 
1988) sowie aus Forderungswertpapieren (§ 93 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988), 
die 

innerhalb einer Veranlagungs- und Risiko
gemeinschaft einer Pensionskasse (§ 6 
Abs. 1), 
einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2), 
einer Versorgungs- oder U nterstützungs-. 
einrichtung einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts oder 

-~ 
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den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27· 
des Einkommensteuergesetzes 1988) einer 
nicht unter § 5 Z 6 fallenden Privatstiftung 

nachweislich zuzurechnen sind." 

6. Im § 21 ~ird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 
Z 2 und 3 erstreckt sich die Steuerpflicht auch auf 
inländische Einkünfte, die den steuerpflichtigen 
Einkünften im Sinne des Abs. 2 vergleichbar sind." 

7. Im § 22 erhält der bisherige Abs.2 die 
Bezeichnung Abs. 3 und wird folgender Abs. 2 
eingefügt: 

,,(2) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte im 
Sinne des § 21 Abs. 3 beträgt 22%." 

8. § 24 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des 
Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum) nach dem 
Einkommen oder dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 21 
Abs. 1 und 3 veranlagt, das der Steuerpflichtige in 
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat." 

9. Die Z 6 bis 8 sind erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 1993 anzuwen
den. 

Artikel VII 

Änderungen des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetzes 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 
1955, BGBI. Nr. 14111955, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 12/1993, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Steuer beträgt ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Zuwendungen 2,5 vH: 

a) von Zuwendungen an solche inländische 
juristische Personen, die ausschließlich ge
meinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen, sowie an gesetzlich aner
kannte Kirchen und Religionsgemeinschaften 
selbst, und 

b) von Zuwendungen an Privatstiftungen durch 
den Stifter selbst. Werden zugewendetes 
Vermögen oder an dessen Stelle getretene 
Vermögenswerte innerhalb von zehn Jahren, 
ausgenommen zurück an den Stifter oder zur 
satzungsgemäßen Erfüllung von angemesse
nen Unterhaltsleistungen, unentgeltlich ver
äußert, so ist die Differenz auf die Steuer nach 
Abs. 1 nachzuerheben." . 

2. Im § 15 Abs. 1 tritt an die Stelle des Punktes ein 
Strichpunkt; als Z 18 wird angefügt: 

,,18 .. was bei Herausgabe von Vermögen einer 
Privatstiftung oder deren Aufhebung erwor
ben wird." 

Artikel VIII 

Steuerliche Sondervorschriften für Privatstiftungen 

(1) Zuwendungen von inländischem Vermögen 
an eine Privatstiftung sind von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und der Grunderwerbsteuer 
befreit, wenn 

. 1. das zugewendete Vermögen am 1. Mai 1993 
nachweislich einer Stiftung, einer Anstalt, 
einem Trust oder einer vergleichbaren Vermö
gensmasse des ausländischen Rechts zuzu
rechnen war und 

2. die Privatstiftung bis zum 31.Dezember 1995 
nach § 13 des Privatstiftungsgesetzes zum 
Firmenbuch angemeldet wird. 

(2) Zum inländischen Vermögen 1m Sinne des 
Abs. 1 gehören: 

1. das inländische land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen; 

2. das inländische Betriebsvermögen; 
3. das inländische Grundvermögen; 
4. Nutzungsrechte an unter Z 1 bis 3 fallendem 

Vermögen; 
5. Rechte, deren Übertragung an eine Eintra

gung in inländische Bücher geknüpft ist; 
6. Forderungen, deren Schuldner Wohnsitz, 

gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ge
schäftsleistung im Inland hat; 

7. Beteiligungen an Körperschaften (§ 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988), die 1m 
Inland Sitz oder Geschäftsleitung haben; 

8. Beteiligungen an Körperschaften (§ 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988), die im 
Inland weder Sitz noch Geschäftsleitung 
haben und 
a) deren Vermögen nachweislich zu minde

stens 75% aus Vermögen im Sinne der Z 1 
bis 7 besteht, oder 

b) die unmittelbar oder mittelbar an einer 
Körperschaft beteiligt sind, deren Vermö
gen nachweislich zu mindestens 75% aus 
Vermögen im Sinne der Z 1 bis 7 besteht. 

Artikel IX 

Änderung der Bundesabgabenordnung 

Die Bundesabgabenordnung, BGBI. 
Nr. 19411961, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 257/1993, wird wie folgt geän
dert: 
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§ 160 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Löschungen von Aktiengesellschaften; Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung, Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften und Privatstiftun
gen dürfen im Firmenbuch erst vorgenommen 
werden, wenn eine Bescheinigung des für die 
Erhebung der Abgaben vom Einkommen und 
Vermögen juristischer Personen zuständigen Fi
nanzamtes (§ 58) vorliegt, daß der Löschung 
steuerliche Bedenken nicht entgegenstehen." 

Artikel X 

Verweisungen 

Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmun
gen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Artik~l XI 

Inkrafttreten, Vollziehungsklausel 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 
1993 in Kraft, Art. V Z 10 jedoch bereits mit 1. Juli. 

(2) Mit der Vollziehung der Art. V bis VIII dieses 
Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich des Art. IX der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz, hinsichtlich des Art. IV der Bundesmini
ster für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen, hinsichtlich des Art. I § 38 der 
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des 
Art. I § 22 Abs. 4 der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz, hinsichtlich des Art. X die jeweils 
betroffenen Bundesminister und im übrigen der 
Bundesminister für Justiz betraut .. 
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